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Index

L37089 Dienstgeberabgabe Wien

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §20

BAO §80 Abs1

BAO §9 Abs1

DienstgeberabgabeG Wr §6a Abs1

KommStG 1993 §6a Abs1

VwRallg

1. BAO § 20 heute

2. BAO § 20 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

1. KommStG 1993 § 6a heute

2. KommStG 1993 § 6a gültig ab 31.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2010

3. KommStG 1993 § 6a gültig von 26.03.2009 bis 30.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

Rechtssatz

Bei der als Ausfallshaftung konzipierten Haftung handelt es sich um eine schadenersatzähnliche Verschuldenshaftung.

Die Vertreter sollen herangezogen werden können, weil der Abgabengläubiger seinen Anspruch aus dem

Abgabenschuldverhältnis infolge deren schuldhafter P>ichtverletzung nicht oder nicht rechtzeitig einbringen kann. Sie

sollen dem Abgabengläubiger den Abgabenausfall, damit den Schaden, den sie verschuldet haben, ausgleichen (vgl.

VwGH 15.9.1995, 93/17/0404). Der Grad des Verschuldens des Vertreters ist eines der Kriterien, die bei Ausübung des

Ermessens berücksichtigt werden können. Ob die Abgabenbehörde allenfalls bei gehöriger Aufmerksamkeit die Folgen

einer P>ichtverletzung eines Geschäftsführers hätte verhindern können, spielt hingegen keine Rolle (vgl. VwGH

27.5.2020, Ra 2020/13/0027, mwN).Bei der als Ausfallshaftung konzipierten Haftung handelt es sich um eine
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schadenersatzähnliche Verschuldenshaftung. Die Vertreter sollen herangezogen werden können, weil der

Abgabengläubiger seinen Anspruch aus dem Abgabenschuldverhältnis infolge deren schuldhafter P>ichtverletzung

nicht oder nicht rechtzeitig einbringen kann. Sie sollen dem Abgabengläubiger den Abgabenausfall, damit den

Schaden, den sie verschuldet haben, ausgleichen vergleiche VwGH 15.9.1995, 93/17/0404). Der Grad des Verschuldens

des Vertreters ist eines der Kriterien, die bei Ausübung des Ermessens berücksichtigt werden können. Ob die

Abgabenbehörde allenfalls bei gehöriger Aufmerksamkeit die Folgen einer P>ichtverletzung eines Geschäftsführers

hätte verhindern können, spielt hingegen keine Rolle vergleiche VwGH 27.5.2020, Ra 2020/13/0027, mwN).
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